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Situations
Dem Priesterrat der Wiener Erzdiözese lag die Sitzung Aarz  DA 1973
Tag VOoT, der die nächste Zeit pastoral bedeutsames Anliegen ZUum Gegen-
stand der Beratung machte „Wortgottesdienst mit Kommunionspendung anstatt der
sonntäglichen Fucharistiefeier‘‘1. Veranlaßt wurde diese Beratung durch eine zweifache
Sorge, clie Sorge Il(il die Priester und die orgze S die (vor allem kleineren)
Gemeinden.
Der immer spürbarer werdende Priestermangel ctellt die Mitbrüder OT ımmer größere
Anforderungen Da Aushilfen sonntägliche Eucharistiefeiern immer schwerer
erreichbar werden, s V1  elen Priestern nicht ehr möglich, jährlich ınen onti-
nuierlichen Urlaub zu machen. Um sowohl den Priestern einen wenigstens drei Wochen
andauernden Urlaub zu ermöglichen, alc auch in den Gemeinden (vor allem dort, w
eın Priester für mehrere Pfarren die Verantwortung trägt) TOTZ Priestermangels den
Sonntagsgottesdienst längere eit nicht usfallen Zu lassen, hat der Wiener Erz-
bischof nach Beratung mıt dem Priesterrat folgende Richtlinien ei1ne Art „Not-
verordnung” erlassen:

Im Bestreben, den Priestern eher als bisher Möglichkeit ZzUu inem wenigstens drei
Wochen dauernden, ununterbrochenen Urlaub zZzUu gewähren, und edingt durch den immer
größer werdenden Priestermangel, werden künftig häufiger manchen kleinen Pfarren
a  a  Nn Sonn- und gebotenen beiertagen Eucharistiefeiern en!  en müssen. In solchen, „ber auch

anderen, unvorhergesehenen Notsituationen (Z. Krankheit des Tiesters, Schneever-
wehungen usw.) können ıunter den weiteren angeführten Bedingungen Wortgottesdienste
mit Kommunionspendung anstelle Ü sonntäglichen Eucharistiefeiern gehalten werden.

Für die Urlaubszeit müßten die Priester eines Dekanates oder auch darüber hinaus lang-
fristig hre Urlaube aufeinander abstimmen und Meß7zeiten In den achbarpfarren auf
eine bestmögliche achbarschaftsaushilfe abstimmen. Gemeinsam sollte auch überlegt
werden, we. eduktionen vVon Sonntagsgottesdiensten gemacht werden können.

Wenn nötig, Üßte auch rechtzeitig eine Seelsorgeaushilfe direkt oder über das Referat
für Priesteraushilfen Ordinariat gesucht werden.

Sollte otz aller Versuche keine Aushilfe bekommen sein, ferner alle verantwortbaren
eduktionsmöglichkeiten den bena:  arten Pfarren ausgenütz 21n und iJ  trotz einer
Vorabendmesse dann ennö: ein Priester Sonn- und Feiertag mehr als Messen
feiern müssen bei kranken und 5lteren Pr:  jestern wird mMan nicht einmal die Trination
erwarten können), kann eın Vv«d  mm Bischof usdrücklich Beauftragter ınen Wortgottesdienst
mit Kommunionspendung halten, den alle Gläubigen, die sonst nicht anderswo
die Eucharistie mitfeiern können, auch ihre Sonntagspfli erfüllen.
5, In csolchen Fällen zunächst trachten, jeder Gemeinde, VWO SONsSs mehrere
Messen gefeiert werden, nach Möglichkeit wenigstens eine Eucharistiefeier gehalten wird,
und 3 anstelle einer anderen SONst blichen ein Wortgottesdienst angeboten wird.

Sollte in einer Gemeinde chließlich doch eın Wortgottesdienst mößg. sein und die
Notsituation länger dauern, müßte mman S{} abwechseln, (AJ nicht Ööfter hintereinander

ein und derselben Gemeinde die Eucharistiefeier entfällt.
7, Zur Leitung eines solchen Wortgottesdienstes ist eine Uus!  D Beauftragung
den Bischof erforderlich. (Die unserer Didzese schon vielen 1en erteilte Vollmacht ZUT
Kommunionspendung allein ügt efür Zur Beauftragung kann in erster Linie
eın Diakon vorgeschlagen werden, eın Priesteramtskandidat, wenn schon mit den Dienst-
amtern  v eines Lektors und Akolythen betraut ist, ferner ein Laienkatechet, eın Absolvent
der Wiener theologischen Kurse, mit dem Dienstamt des Akolythen oder eintach 3
Kommunionspendung Beauftragter oder ns: ein auf Grund geines Glaubenslebens und
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I. Situationsbericht 
Dem Priesterrat der Wiener Erzdiözese lag für die Sitzung am 27. März 1973 ein 
Antrag vor, der ein für die nächste Zeit pastoral bedeutsames Anliegen zum Gegen­
stand der Beratung machte: ,,Wortgottesdienst mit Kommunionspendung anstatt der 
sonntäglichen Eucharistiefeier"1• Veranlaßt wurde diese Beratung durch eine zweifache 
Sorge, die Sorge um die Priester und die Sorge um die (vor allem kleineren) 
Gemeinden. 
Der immer spürbarer werdende Priestermangel stellt die Mitbrüder vor immer größere 
Anforderungen. Da Aushilfen für sonntägliche Eucharistiefeiern immer schwerer 
erreichbar werden, war es vielen Priestern nicht mehr möglich, jährlich einen konti­
nuierlichen Urlaub zu machen. Um sowohl den Priestern einen wenigstens drei Wochen 
andauernden Urlaub zu ermöglichen, als auch in den Gemeinden (vor allem dort, wo 
ein Priester für mehrere Pfarren die Verantwortung trägt) trotz Priestermangels den 
Sonntagsgottesdienst für längere Zeit nicht ausfallen zu lassen, hat der Wiener Erz­
bischof nach Beratung mit dem Priesterrat folgende Richtlinien als eine Art „Not­
verordnung" erlassen: 

1. Im Bestreben, den Priestern eher als bisher die Möglichkeit zu einem wenigstens drei 
Wochen dauernden, ununterbrochenen Urlaub zu gewähren, und bedingt durch den immer 
grö8er werdenden Priestermangel, werden künftig häufiger in manchen kleinen Pfarren 
an Sonn- und gebotenen Feiertagen Eucharistiefeiern entfallen müssen. In solchen, aber auch 
in anderen, unvorhergesehenen Notsituationen (z. B. Krankheit des Priesters, Schneever­
wehungen usw.) können unter den im weiteren angeführten Bedingungen Wortgottesdienste 
mit Kommunionspendung anstelle von sonntäglichen Eucharistiefeiern gehalten werden. 
2. Für die Urlaubszeit mü8ten die Priester eines Dekanates oder auch darüber hinaus lang­
fristig ihre Urlaube aufeinander abstimmen und die Me8zeiten in den Nachbarpfarren auf 
eine bestmögliche Nachbarschaftsaushilfe hin abstimmen. Gemeinsam sollte auch überlegt 
werden, welche Reduktionen von Sonntagsgottesdiensten gemacht werden können. 
3. Wenn nötig, mü8te auch rechtzeitig eine Seelsorgeaushilfe direkt oder über das Referat 
für Priesteraushilfen im Ordinariat gesucht werden. 
4. Sollte trotz alJer Versuche keine Aushilfe zu bekommen sein, ferner alle verantwortbaren 
Reduktionsmöglichkeiten in den benachbarten Pfarren ausgenützt sein und trotz einer 
Vorabendmesse dann dennoch ein Priester am Sonn- und Feiertag mehr als drei Messen 
feiern müssen (bei kranken und älteren Priestern wird man nicht einmal die Trination 
erwarten können), kann ein vom Bischof ausdrücklich Beauftragter einen Wortgottesdienst 
mit Kommunionspendung halten, durch den alle Gläubigen, die sonst nicht leicht anderswo 
die Eucharistie mitfelern können, auch ihre Sonntagspßicht erfüllen. 
5. In solchen Fällen ist zunächst zu trachten, daß in jeder Gemeinde, wo sonst mehrere 
Messen gefeiert werden, nach Möglichkeit wenigstens eine Eucharistiefeier gehalten wird, 
und nur anstelle einer anderen sonst üblichen ein Wortgottesdienst angeboten wird. 
6. Sollte in einer Gemeinde schließlich doch nur ein Wortgottesdienst möglich sein und die 
Notsituation länger dauern, müßte man so abwechseln, daß nicht öfter hintereinander 
in ein und derselben Gemeinde die Eucharistiefeier entfällt. 
7. Zur Leitung eines solchen Wortgottesdienstes ist eine ausdrückliche Beauftragung durch 
den Bischof erforderlich. (Die in unserer Diözese schon vielen Laien erteilte Vollmacht zur 
Kommunionspendung allein genügt hiefür nicht!) Zur Beauftragung kann in erster Linie 
ein Diakon vorgeschlagen werden, ein Priesteramtskandidat, wenn er schon mit den Dienst­
ämtern eines Lektors und Akolythen betraut ist, ferner ein Laienkatechet, ein Absolvent 
der Wiener theologischen Kurse, ein mit dem Dienstamt des Akolythen oder einfach zur 
Kommunionspendung Beauftragter oder sonst ein auf Grund seines Glaubenslebens und 

1 Vgl. Protokoll des Wiener Priesterrates v. 27.3.1973, S. 8. 
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Glaubenswissens geeigneter Laie, Mannn oder Frau, wenn wenigstens das 25 ‚ebensja:
ese Altersgrenze gilt nicht Priesteramtskandidaten) vollendet hat.

Je nach ihrer Ausbildung kann diesen auch Vollmacht gegeben werden, während
des Wortgottesdienstes eine OM zZzu halten. Dies VOT em Diakone, Priester-
amtskanı  aten, Laienkatecheten und Absolventen der theologischen Kurse ZU, in Gcie
neben ihrer eologischen Ausbildung noch 1Nne pra Einführung Homiletik eKkKom-
INen en. Jene, die keine entsprechende eologische Ausbildung haben, könnten eın mi1*

zuständigen Seelsorger vorbereitetes chriftliches Wort zZu chrifterkI  ärung verlesen.
Die Genehmigung solche Wortgottesdienste, bei denen Gläubigen auch die

Sonntagspflicht erfüllen können, erteilt zunächst für eden Einzelfail das Frzbischöfliche
Ordinariat. Eingaben sind über den zuständigen Herrn Dechant machen.

Nach gabe der Meldungen werden eigene Ausbildungskurse al Wochenenden
angeboten werden.
17. Da die angegebenen Notsituationen wohl erster Linie LU Landpfarren auftreten
werden, sollte man trachten, der eit möglichst es Dekanat auf dem Lande
eine geeignete Person ZUr Leitung solcher Wortgottesdienste aus  en und eauftragen zZzu
S5sen.
12. In Pfarren ekanaten), denen gemäß eser inien Wortgottesdienste mit
Kommunionspendung abge!  en werden, miüiißten die Gläubigen ber Sinn und Zweck,
aber auch über die Legitimität dieser Gottesdienste unterrichtet werden?.
Aus den zitierten Weisungen wirdc eu 8 diese Sonntagsgottesdienste erster
Linie Notsituationen gedacht sind. Der W;  j1ener Priesterrat Jar sich damals bei
seiner Beratung bewußt, wıe cehr gerade das Vatikanum die vielfachen ezüge
Von Kirche und Eucharistie herausgestellt und betont hat 1rst die Möglichkeit
der Vorabend- bzw. Abendmesse genutzt und Reduktion VC MeßFeiern einer
Pfarre bzw. Dekanat vorgenommen wurde, rechtzeitig angemeldete Seel-
sorgeaushilfen unerreichbar S11 und die Jangfristige Planung des Urlaubs der Priester

einem Dekanat dennoch nich!  en möglich macht, jeder Pfarre bzw. Teilgemeinde
den onntagen cdie Eucharistie feiern, dann soll (sozusagen als ultima ratio)

eın 5  > Bischof usdrücklich Beauftragter einen Wortgottesdienst mıiıt Kommunion-
spendung f  eiern, durch den die Gläubigen sinngemäß kirchliche Sonntagsgebot
erfüllen?
Bei Berücksichtigung all dieser Kautelen wird in sich schwerlich der Meinung
anschließen können, ©5 vollziehe sich 1er „ein qualitativer Umschlag”, der efahr

das Leben der christlichen Gemeinden bedeute. Denn „hinter dem Recht der
einzelnen christlichen Gemeinden auf die regelmäßige sonntägliche Eucharistiefeier
steht Ja nıiıch  . AT einfach eine Tradition, der die kirchlichen Amtsträger einmal die
Christen unter schwerer Sünde verpflichten und eın andermal, Zeiten des Priester-

fmangels, großzügig entbinden könnten
Wie cehr ese „Priesterlosen Sonntagsgottesdienste“” eıiner pastoralen Notwendig-
eit auch den Missionsländern und der Diaspora geworden SIN  d, zeigt Ü, der
Artikel im O  ff  1z10sen  e0. Organ der Röm. Gottesdienstkongregation „Notitiae”®, Da  Mn

von der schon weitaus änger zurückliegenden Praxis Gebiet der DDR und
der positiven ufnahme dieser priesterlosen Gottesdienste durch die Gläubigen
berichtet. Freilich verstehen sich auch den genannten Gebieten solche Gottesdienste

Ersatzlösung eıner Notsituation, wob!| gerade hier, sowohl den Missions-

Wiener Diözesanblatt 111 (1973) BA In der Diözese Limburg L3 eine ahnliche
„Urlaubsregelung Geistliche“ schon 1971 probeweise in CS
dienst 4 (1970) 69,

Y  Y Bischofswort von Kardinal König, AJ  BI 115 (1977)
Das Recht der Gemeinde auf ihren Priester (ungezeichneter itartikel) Diakonia 8 (1977)
Reiner Kaczynski, De liturgia dominicali sacerdotibus eßcientibus celebra: Notitiae 78
(1972) 275— 482 Ders., gen mit priesterlosen Sonntagsgottesdiensten. Gottes-
dienst f (1973) 105.,.
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Glaubenswissens geeigneter Laie, Mann oder Frau, wenn er wenigstens das 25. Lebensjahr 
(diese Altersgrenze gilt nicht .für die Priesteramtskandidaten) vollendet hat. 
8. Je nach ihrer Ausbildung kann diesen auch die Vollmacht gegeben werden, während 
des Wortgottesdienstes eine Homilie zu halten. Dies trifft vor allem für Diakone, Priester­
amtskandidaten, Laienkatecheten und Absolventen der theologischen Kurse zu, wenn sie 
neben ihrer theologischen Ausbildung noch eine praktische Einführung in Homiletik bekom­
men haben. Jene, die keine entsprechende theologische Ausbildung haben, könnten ein mit 
dem zuständigen Seelsorger vorbereitetes schriftliches Wort zur Schrifterklärung verlesen. 
9. Die Genehmigung für solche Wortgottesdienste, bei denen die Gläubigen auch die 
Sonntagspßicht erfüllen können, erteilt zunächst für jeden Einzelfall das Erzbischöfliche 
Ordinariat. Eingaben sind Uber den zuständigen Herrn Dechant zu machen. 
10. Nach Maßgabe der Meldungen werden eigene AusbildungskW"Se an Wochenenden 
angeboten werden. 
11. Da die angegebenen Notsituationen wohl in erster Linie nur in Landpfarren auftreten 
werden, sollte man trachten, im Lauf der Zeit möglichst .für jedes Dekanat auf dem Lande 
eine geeignete Person zur Leitung solcher Wortgottesdienste ausbilden und beauftragen zu 
lassen. 
12. In Pfarren (Dekanaten), in denen gemäß dieser Richtlinien Wortgottesdienste mit 
Kommunionspendung abgehalten werden, müßten die Gläubigen Uber Sinn und Zweck, 
aber auch Uber die Legitimität dieser Gottesdienste unterrichtet werden2• 

Aus den zitierten Weisungen wird deutlidi, daß diese Sonntagsgottesdienste in erster 
Linie für Notsituationen gedadit sind. Der Wiener Priesterrat war sidi damals bei 
seiner Beratung bewußt, wie sehr gerade das II. Vatikanum die vielfachen Bezüge 
von Kirdie und Eucharistie herausgestellt und betont hat. Erst wenn die Möglichkeit 
der Vorabend- bzw. Abendmesse genützt und Reduktion von Meßfeiem in einer 
Pfarre bzw. im Dekanat vorgenommen wurde, wenn rechtzeitig angemeldete Seel­
sorgeaushilfen unerreichbar sind und die langfristige Planung des Urlaubs der Priester 
in einem Dekanat es dennoch nicht möglich macht, in jeder Pfarre bzw. Teilgemeinde 
an den Sonntagen die Eucharistie zu feiern, dann soll (sozusagen als ultima ratio) 
ein vom Bischof ausdrücklich Beauftragter einen Wortgottesdienst mit Kommunion­
spendung feiern, durch den die Gläubigen sinngemäß das kirchliche Sonntagsgebot 
erfüllen8• 

Bei Berücksichtigung all dieser Kautelen wird man sich schwerlich der Meinung 
anschließen können, es vollziehe sich hier „ein qualitativer Umschlag", der Gefahr 
für das Leben der christlichen Gemeinden bedeute. Denn „hinter dem Recht der 
einzelnen christlichen Gemeinden auf die regelmäßige sonntägliche Eucharistiefeier 
steht ja nicht nur einfach eine Tradition, zu der die kirchlichen Amtsträger einmal die 
Christen unter schwerer Sünde verpflichten und ein andermal, zu Zeiten des Priester­
mangels, großzügig entbinden könnten"'· 
Wie sehr diese „Priesterlosen Sonntagsgottesdienste" zu einer pastoralen Notwendig­
keit auch in den Missionsländern und der Diaspora geworden sind, zeigt u. a. der 
Artikel im offiziösen Organ der Röm. Gottesdienstkongregation „Notitiae"5• Darin 
wird von der schon weitaus länger zurückliegenden Praxis im Gebiet der DDR und 
der positiven Aufnahme dieser priesterlosen Gottesdienste durch die Gläubigen 
berichtet. Freilich verstehen sich auch in den genannten Gebieten solche Gottesdienste 
als Ersatzlösung in einer Notsituation, wobei gerade hier, sowohl in den Missions-

1 Wiener Diözesanblatt (WDzBI) 111 (1973) 84. In der Diözese Limburg trat eine ähnliche 
,,Urlaubsregelung für Geistliche" schon 1971 probeweise in Kraft. Vgl. dazu Gottes­
dienst 4 (1970) 169. 

3 Bischofswort von Kardinal König, WDzBl 115 (1977) 83. 
' Das Recht der Gemeinde auf ihren Priester (ungezeichneter Leitartikel): Diakonia 8 (1977) 

218. 
5 Reiner Kaczynski, De liturgia dominicali sacerdotibus deßdentibus celebrata: Notitiae 78 

(1972) 375-382. Ders., Erfahrungen mit priesterlosen Sonntagsgottesdiensten. Gottes­
dienst 'l (1973) 105. 
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ländern wıe der iaspora der DDR®, der sonntäglichen Versammlung besondere
Bedeutung zukommt.
Der Hirtenbrief des verstorbenen Kardinals Döpfner”, der seın etzter die Gemeinden
seiner D  107Zese  2 sSe1In sollte, hat Sommer 1976 das Problem der sonntäglichen
Gemeindegottesdienste ohne Priester wieder in den elpunk: des Interesses bzw.
der innerkirchlichen Diskussion gerückt. Ausgehend VO der Tatsache des Priester-
mangels, ommt Döpfner ZUTr rage vieler: r  1€ WIF'! weitergehen So
schmerzlich ist, Nan wird müssen, daf PS absehbarer Zeit nich‘  en mehr
möglich sSeıin WIN  d, jeder Gemeinde der D  NOzZese  HA nl allen Sonn- und Festtagen cdie

Eucharistie feiern‘8. Mit Hinweis ayuf die Gemeinsame Synode der Bistiümer
der BRD, auf die hier späater eingegangen wird, hat der Kardinal den priester-

losen Sonntagsgottesdienst einen der Notlage gemäßen Ersatzgottesdienst für die
sonntägliche Eucharistiefeier seinen D:  lOzesanen  e. empfohlen.

Sommer 1977 hatten Kardinal Öönig und der Linzer Diözesanbischof Zauner mit
Weihbischof Wagner*® einem Bischofswort ErNeut auf die Bedeutung priesterloser
Wortgottesdienste als „Notform“” der Sonntagsfeier hingewiesen. enfalls Sommer
1977 hat Bischof Stein In rıer die Dauer Von drei Jahren typisch
e1iINne „Notverordnung“ einem „Wort die Gemeinden g estimmungen
„Wort- und Kommuniongottesdienst“ erlassen11.

I'J p liturgierechtlichen Voraussetzungen
Ausgangspunkt ese gottesdienstliche Pra:  X15  z Notsituationen, die du  M den
zunehmenden Priestermangel bedingt SIN!  d, ist die bekannte Empfehlung des IT Vati-
kanums, selbständige Wortgottesdienste Zu halten, an den Vorabenden der höheren
Feste, Wochentagen ven|! oder der Quadragesima SOWIe den Sonn-
und Feiertagen, besonders da, eın Priester ZUYF Verfügung steht; diesem
coll eın Diakon oder e1in anderer Beauftragter des Bischofs cdie Fe:  Jer leiten‘‘12, Dieser
Artikel ıst bekanntlich damals durch die Intervention argentinischer Bischöfe, offen-
kundig ihrer Missionserfahrung, die Liturgiekonstitution aufgenommen worden.
Was zunächst „nur“ die Missionsländer als notwendige Maßfßnahme ansah,
ist sehr bald, wıe der Gituationsbericht ausgewiesen hat, U, 1m deutschsprachigen
Raum alc Hilfe der Priestermangel gekennzeichneten konkreten pastoralen
Gegenwart aufgegriffen worden.
Die erste Instruktion 2 Liturgiekonstitution „Inter Oecumenici  44 26 1964
hrte diese konziliare Bestimmung weiter und gab solchen priesterlosen Gottes-
diensten eın erstes Formprinzip  *
Dieser Wortgottesdienst habe In etvoa die Form des Wortgottesdienstes der
Messe: Im allgemeinen e2se Ml und Z  l  z  V der Muttersprache, die Epistel und das
Evangelium Au der JT agesmesse. Gesänge, besonders den Psalmen, sollen VOTauUusSs-

gehen und eingeschaltet werden. Ist der Leiter eın Diakon, SO halte er e1ıne Homilie.
Wenn e nicht Diakon ist, verlese er eine 5 Bischof oder VOomn arrer angegebene
omilie Die ganze Feier mıit dem ‚Allgemeinen Gebet‘ ‚Gebet der Täu-
bigen”‘) und muıt dem Gebet des Herrn“/13. Mit diesen Bestimmungen ‘  w  A  Jal wohl die

Laien spenden Eucharistie im Wortgottesdienst. Ein rfahrungsbericht. Hg. V, Seelsorge-
referat des Bischöflichen Ordinariates Berlin, 1968 Hugo Aufderbeck, Sonntagsgottesdienst
ohne Priester: Gemeinde im Herrenmahl. Zur raxis der Meßteier., Hg. von Maas-
Ewerd Kl Richter, eiedeln 1976, 01—06,

7 Pastorales Forum Seelsorger Erzbistum München-Freising, 16 (1976)
Ebd. 9 WDzBI 115 (1977) 83 Linzer DzBI. 22 102.
Sonntägl]. Gemeindegottesdienst ohne Priester: Gottesdienst 11 117.

3D, 4, ÖOe 37,
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ländem wie in der Diaspora in der DDR6i der sonntäglichen Versammlung besondere 
Bedeutung zukommt. 
Der Hirtenbrief des verstorbenen Kardinals Döpfner7, der sein letzter an die Gemeinden 
seiner Diözese sein sollte, hat im Sommer 1976 das Problem der sonntäglichen 
Gemeindegottesdienste ohne Priester wieder in den Mittelpunkt des Interesses bzw. 
der innerkirchlichen Diskussion gerückt. Ausgehend von der Tatsache des Priester­
mangels, kommt Döpfner zur Frage vieler: ,,Wie wird es weitergehen ... 7 So 
schmerzlich es ist, man wird sagen müssen, daß es in absehbarer Zeit nicht mehr 
möglich sein wird, in jeder Gemeinde der Diözese an allen Sonn- und Festtagen die 
hl. Eucharistie zu feiem"8• Mit Hinweis auf die Gemeinsame Synode der Bistümer 
in der BRD, auf die hier erst später eingegangen wird, hat der Kardinal den priester­
losen Sonntagsgottesdienst als einen der Notlage gemäßen Ersatzgottesdienst für die 
sonntägliche Eucharistiefeier seinen Diözesanen empfohlen. 

Im Sommer 1977 hatten Kardinal König9 und der Linzer Diözesanbischof Zauner mit 
Weihbischof Wagner10 in einem Bischofswort erneut auf die Bedeutung priesterloser 
Wortgottesdienste als „Notform" der Sonntagsfeier hingewiesen. Ebenfalls im Sommer 
1977 hat Bischof Stein von Trier für die Dauer von drei Jahren - m. E. typisch für 
eine „Notverordnung" - in einem „Wort an die Gemeinden" Bestimmungen für einen 
,,Wort- und Kommuniongottesdienst" erlassen11• 

II. Die liturgieredttllchen Voraussetzungen 
Ausgangspunkt für diese gottesdienstliche Praxis in Notsituationen, die durch den 
zunehmenden Priestermangel bedingt sind, ist die bekannte Empfehlung des II. Vati­
kanums, selbständige Wortgottesdienste zu halten, ,,an den Vorabenden der höheren 
Feste, an Wochentagen im Advent oder in der Quadragesima sowie an den Sonn­
und Feiertagen, besonders da, wo kein Priester zur Verfügung steht; in diesem Fall 
soll ein Diakon oder ein anderer Beauftragter des Bischofs die Feier leiten"12• Dieser 
Artikel ist bekanntlich damals durch die Intervention argentinischer Bischöfe, offen­
kundig aus ihrer Missionserfahrung, in die Liturgiekonstitution aufgenommen worden. 
Was man zunächst „nur'' für die Missionsländer als notwendige Maßnahme ansah, 
ist sehr bald, wie der Situationsbericht ausgewiesen hat, u. a. im deutschsprachigen 
Raum als Hilfe in der vom Priestermangel gekennzeichneten konkreten pastoralen 
Gegenwart aufgegriffen worden. 
Die erste Instruktion zur Liturgiekonstitution „Inter Oecumenici" vom 26. 9. 1964 
führte diese konziliare Bestimmung weiter und gab solchen priesterlosen Gottes­
diensten ein erstes Formprinzip: 
Dieser Wortgottesdienst habe in etwa die Form des Wortgottesdienstes in der 
Messe: Im allgemeinen lese man, und zwar in der Muttersprache, die Epistel und das 
Evangelium aus der Tagesmesse. Gesänge, besonders aus den Psalmen, sollen voraus­
gehen und eingeschaltet werden. Ist der Leiter ein Diakon, so halte er eine Homilie. 
Wenn er nicht Diakon ist, so verlese er eine vom Bischof oder vom Pfarrer angegebene 
Homilie. Die ganze Feier schließe mit dem ,Allgemeinen Gebet' {,Gebet der Gläu­
bigen') und mit dem Gebet des Herm."18• Mit diesen Bestimmungen war wohl die 

8 Laien spenden Eucharistie im Wortgottesdienst. Ein Erfahrungsbericht. Hg. v. Seelsorge­
referat des Bischöflichen Ordinariates Berlin, 1968. Hugo Aufderbeck, Sonntagsgottesdienst 
ohne Priester: Gemeinde im Herrenmahl. Zur Praxis der Meßfeier. Hg. von Th. Maas­
Ewerd / Kl. Rimter, Einsiedeln 1976, 91--96. 

7 Pastorales Forum f. d. Seelsorger im Erzbistum München-Freising, 16 (1976) 3 ff. 
a Ebd. 3. 9 WDzBl 115 (1977) 83. 10 Linzer DzBl. 123 (1977) 102. 

11 Sonntägl. Gemeindegottesdienst ohne Priester: Gottesdienst 11 (1977) 117. 
12 CSL 35, 4. 18 I Oe 37. 
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Öglichkeit priesterlosen Wortgottesdiensten gegeben worden, doch „ ZUT ollen
Sonntagsfeier gehö das ge ahl‘/14
Die nstruktion „De mysterl] eucharistici“ 5 1967 hat Ja den Empfang
der Kommunion ußerhalb der Eucharistiefeier aQ2uUu$5 gerechtem Grund gestattet und

diesen einen Wortgottesdienst Sinne des zitierten Artikels der Instructio
„Anter Oecum:  enıicı  S empfohlen??®. Solange jedoch die Spendung der eucharistischen
Sopeise Laien nicht erlaubt rar die Fe:  Jer priesterloser Sonntagsgottesdienste
mit Kommunionspendung dort möglich, WO e1n Diakon diesen Gottesdienst eitete.,
Dies änderte sich jedoch mit der zunächst einzelnen Teilkirchen!® „‚ad experimentum“”
gewährten Erlaubnis, alen als Kommunionhelfer ayuszuwählen und durch den zustan-  ‚ 4
gen Bischof beauftragen. D  hHese zunächst vVvVoan Rom durch Reskripte erteilten
„Sondergenehmigungen“ wurden schließlich durch die Instruktion „Immensae Cari-
tatis” mn 1973 cie Vollmacht der Ortsordinarien, ja durch diese
einzelnen Priestern eiıinen bestimmten Einzelfall bei einer wirklichen Notlage
überantwortet!‘: Nach all dem dürtfte wohl klar +  sein, die „priesterlosen
Sonntagsgottesdienste” VO: liturgierechtlichen Standpunkt G voll und
Liturgie, Gottesdienst der Kirche SIN  d, wenngleich in einer besonderen Ausnahme-
situation!®8,
Haben verschiedene Diözesansynoden!® 1111 Anschl die Liturgiekonstitution
die Fe:  Jer eigener Wortgottesdienste empfohlen, (} blieb @5 erst der Gemeinsamen
Synode der Bistümer der \‘ .T D vorbehalten, eingehend sonntäglichen
Gemeindegottesdiens! ohne Priester Stellung zZu nehmen. Entsprechend der pastoralen
Notwendigkeit einerseıts und der egebenen iturgischen Praxis andererseits bittet
c1e Die Diözesanbischöfe collen ‚„ausdrücklich empfehlen, ein Diakon oder aı1e

Sonntag einen Wort- und Kommuniongottesdienst hält, Y  vA  vV  C  Ü  n keine Eucharistiefeier
seın M4 Die Synode versteht selbstverständlich Möglichkeit dieser Gottes-
dienste als Praxis einer Notsituation
S Liturgie- und gemeindetheologische edeu: und Verantwortbarkeit priesterloser
Sonntagsgottesdienste
Sind diese Bemühungen, die durch die nachkonziliaren liturgischen Instruktionen
Schri Schri ermöglicht worden SIN  d, von denen 1a denke die vorbildlichen

Vgl Laien spenden Eucharistie .
15 De mysterii eucharistici,  e  s Communio extira missam. Inzwischen cind verschiedene

Handreichungen ZUr Feier priesterloser Gottesdienste erschienen. Wegweisend können il
die Stationsgottesdienste z der DDR ezeichnet werden. Das ebet- und Gesangbuchfür den gesamten Deutschen Sprachraum „Gotteslob” bietet Nr. 3A70 Struktur S
Gebete der Kommunionfeier. Der Synodenbeschl „Gottesdienst“ der gesamtdeutschenSynode 4 betont: „Für die Gestaltung dieser Versammlungen, die als Wortgottes-dienst S turgischen .  Pr weniger estge. sind, empfie @6 sich, die
möglichen Elemente der eistelier g übernehmen: Schriftlesung des Tages, uslegungdurch einen Predigt Bevollmächtigten oder einen verlesenen Text, Gesänge, Gebet,
Fürbitten, Vorbereitungs- und schlußgebet ZUr Spendung der Eucharistie.“” M Recht
hat Kaczynski bezug auf die Studienausgabe „Kommunionspendung und Eucharistie-
verehrung” bemerkt, vermißt „ein ausdrückliches Wort Kommunionspendungdurch Lalen Sonntagen in Gemeinden, denen Eucharistie nicht gefeiert werden
kann. Hier VOT allem wird Anpassung dieses ersten Kapitels auf der Fbene des
eutschen Sprachgebietes einsetzen müssen“: Eucharistieverehrung. Fine Studienausgabe, die
ufmerksamkeit verdient: Gottesdienst [Ö (1976) 110.
Ebd., w  o f, U, WDzBl. 1i (1969) 70. Vegl. aıch czynski, Erfahrungen mit priester-
losen Sonntagsgottesdiensten: Gottesdienst D (1973) o

17 i{immensae Caritatis, De ministris extraordinarijis OommMuUunNionNis distribuendae.
15 Synodenbeschluß „Gottesdienst“ J 5o 1  ist auch z dieser Feier der Herr ZeB|  ‚—

wartig, 05 wird wirklich Liturgie gefeiert.”
19 co Leben und Wirken der rche von Wien, der ynode 1969—1971, ”7
» Synodenbeschluß „Gottesdienst” D
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Möglichkeit zu priesterlosen Wortgottesdiensten gegeben worden, doch ,,zur vollen 
Sonntagsfeier gehört das heilige Mahl"14• 

Die Instruktion „De cultu mysterii eucharistid" vom 25. 5. 1967 hat ja den Empfang 
der Kommunion außerhalb der Eucharistiefeier aus gerechtem Grund gestattet und 
für diesen Fall einen Wortgottesdienst im Sinne des zitierten Artikels 37 der lnstructio 
„Inter Oecumenid" empfohlen15• Solange jedoch die Spendung der eucharistischen 
Speise durch Laien nicht erlaubt war, war die Feier priesterloser Sonntagsgottesdienste 
mit Kommunionspendung nur dort möglich, wo ein Diakon diesen Gottesdienst leitete. 
Dies änderte sich jedoch mit der zunächst einzelnen Teilkirchen16 „ad experimentum" 
gewährten Erlaubnis, Laien als Kommunionhelfer auszuwählen und durch den zustän­
digen Bischof zu beauftragen. Diese zunächst von Rom durch Reskripte erteilten 
,,Sondergenehmigungen" wurden schließlich durch die Instruktion „lmmensae Cari­
tatis" vom 29. 1. 1973 in die Vollmacht der Ortsordinarien, ja sogar durch diese 
einzelnen Priestern für einen bestimmten Einzelfall bei einer wirklichen Notlage 
überantwortet17 : Nach all dem dürfte es wohl klar sein, daß die „priesterlosen 
Sonntagsgottesdienste" vom liturgierechtlichen Standpunkt aus voll und ganz 
Liturgie, Gottesdienst der Kirche sind, wenngleich in einer besonderen Ausnahme­
situation18. 
Haben verschiedene Diözesansynoden19 im Ansduuß an die Liturgiekonstitution 
die Feier eigener Wortgottesdienste empfohlen, so blieb es erst der Gemeinsamen 
Synode der Bistümer in der BRD20 vorbehalten, eingehend zum sonntäglichen 
Gemeindegottesdienst ohne Priester Stellung zu nehmen. Entsprechend der pastoralen 
Notwendigkeit einerseits und der gegebenen liturgischen Praxis andererseits bittet 
sie: Die Diözesanbischöfe sollen „ausdrücklich empfehlen, daß ein Diakon oder Laie 
am Sonntag einen Wort- und Kommuniongottesdienst hält, wo keine Eucharistiefeier 
sein kann". Die Synode versteht selbstverständlich die Möglichkeit dieser Gottes­
dienste als Praxis in einer Notsituation •.• 

m. Liturgie- und gemeindetheologische Bedeutung und Verantwortbarkeit priesterloser 
Sonntagsgottesdienste 
Sind all diese Bemühungen, die durch die nachkonziliaren liturgischen Instruktionen 
Schritt für Schritt ermöglicht worden sind, von denen - man denke an die vorbildlichen 

H Vgl. Anm. 6: Laien spenden Eucharistie ••• , S. 8. 
111 De cultu mysterii eucharistici, 33: Communio extra missam. Inzwischen sind verschiedene 

Handreichungen zur Feier priesterloser Gottesdienste erschienen. Wegweisend können m. E. 
die Stationsgottesdienste aus der DDR bezeichnet werden. Das Gebet- und Gesangbuch 
für den gesamten Deutschen Sprachraum „Gotteslob" bietet unter Nr. 370 Struktur und 
Gebete der Kommunionfeier. Der Synodenbeschluß „Gottesdienst" der gesamtdeutschen 
Synode 2. 4. 3 betont: ,,Für die Gestaltung dieser Versammlungen, die als Wortgottes­
dienst vom liturgischen Recht weniger festgelegt sind, empfiehlt es sich, die dafür 
möglichen Elemente der Meßfeier zu übernehmen: Schriftlesung des Tages, Auslegung 
durch einen zur Predigt Bevollmächtigten oder einen verlesenen Text, Gesänge, Gebet, 
Fürbitten, Vorbereitungs- und Abschlußgebet zur Spendung der Eucharistie." Mit Recht 
hat R. Kaczynski in bezug auf die Studienausgabe „Kommunionspendung und Eucharistie­
verehrung" bemerkt, - man vermißt „ein ausdrückliches Wort zur Kommunionspendung 
durch Laien an Sonntagen in Gemeinden, in denen die Eucharistie nicht gefeiert werden 
kann. Hier vor allem wird die Anpassung dieses ersten Kapitels auf der Ebene des 
deutschen Sprachgebietes einsetzen müssen": Eucharistieverehrung. Eine Studienausgabe, die 
Aufmerksamkeit verdient: Gottesdienst 10 (1976) 110. 

16 Ebd., S. 9 f, u. a. WDzBl. 107 (1969) 70. Vgl. auch R. Kaczynski, Erfahrungen mit priester­
Iosen Sonntagsgottesdiensten: Gottesdienst 7 (1973) 105 ff. 

17 Immensae Caritatis, 1: De ministris extraordinariis s. Communionis distribuendae. 
18 Synodenbeschluß „Gottesdienst" 2. 4. 3. ,, ••• So ist auch in dieser Feier der Herr gegen­

wärtig, es wird wirklich Uturgie gefeiert." 
19 So z. B. Leben und Wirken der Kirche von Wien, Handbuch der Synode 1969-1971, S. 78 ff. 
10 SynodenbeschluB „Gottesdienst'' 2. 4. 3. 
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emühungen der S manche schon über ein Jahrzehnt Erprobung sind,
wirkli „verstümmelte” Gottesdienste, welche „die Bedeutung der Eucharistiefeier
Mitte V Gemeinde und Kirche dem Bewußtsein wınden lassen‘217 Sind
Si1e Scheinlösungen rein pragmatisch Orientierter Amtsträger, die Notsituationen
kaschieren, STa Wege U5 Not suchen und dami:‘  en den Gemeinden, der Kirche
schaden? Sind priesterlose Gottesdienste Sonntag von der Theologie her
verantworten?

Dürig hat einiger Zeit Hinblick auf den oben zitierten Beschluß der
Gesamtdeutschen Synode clie liturgietheologische Relevanz des Sonntags untersucht
und betont:
P  je Eucharistiefeier Wäar von den ersten Tagen der Kirche die Hochform der gottes-
dienstlichen Zusammenkunft, 1 rotz muß man betonen, d der onntag in seinem
Wesen als Auferstehungstag, oder, wWwIe die Väter der Frühzeit BEINEC Sagen, Tag, den
der Herr gemacht hat (Ps 117, 24), nicht durch die Eucharistie konstituiert, wohl aber
durch cie Banz esonders adäquat und sinnvoll ausgezeichnet wurde und wird. Die der
Sache elber, aus dem Wesen des Herrentages erwachsende nere Verpflichtung,

en Sonntag feiern, bleibt auch dann estehen, wenn in Notsituationen nicht möglich
ıst, Eucharistie Zu feiern, und dichtester Ftorm, in der H  ( form, zZu bezeugen
und zu leben, daß die emeirnde der den Herrn Glaubenden ihrem innersten Sinn und
Wesen nach immerwährende Paschagemeinschaft G3
Die Bedeutung der gottesdienstlichen Versammlung betonen die Schriften des
WIEe die Zeugnisse der frühen Kirche%2t Das heißt H. jedoch cht, ede gottes-
dienstliche Versammlung onntag auch schon die Hochform, 38 die Eucha-
ristiefeier Jar bzw. seiın muß:
Zweifellos ist das Wort Gottes ebenso wWwIie das Sakrament nach der Heilsökonomie
e1n bedeutendes gemeindestiftendes und -aufbauendes Element?®. Der bekannte ege!
Eduard Schweizer hat angem schon auf die Tatsache hingewiesen, WIEe cehr

gottesdienstliche Termini das „Moment des Zusammenkommens  ‚s beinhalten, Ja
WwIie die Redewendung „ZUmM gleichen zusammenkommen“ (Erzt TO aUtO) nahezu eın
liturgischer Terminus technicus die gottesdienstlichen Versammlungen geworden
15  s  t21 Um dieses gemeindestiftende Element der Versammlung unter dem Gottes-Wort,
Uum SeIN! Wert und seine Bedeutung für die Gemeinde, geht C doch VOr allem bei
den sonntäglichen Gemeindegottesdiensten ohne Priester. Die Versammlung der
Gläubigen ist das Leben der Gemeinde unerläßlich2® diesen lebenswichtigen

21 Koch, estermange und Sicherung der Seelsorge: HerKorr 4A71 308
onntäglicher emeindegottesdienst ohne Priester: eiliger Dienst 30 (1976)

Hebr 10, 25,
24 Hippolyt, Traditio ‚pOos  ca 41; ed., Botte 88 Didascalia IL, 59, 1_l ed 170.

einer beachtenswerten 1e hat Heinz Beispiele 15 der Geschichte Deutschlands
16.—-18, Jhdt. für diesen Sachverhalt nachgewiesen: A, Heinz, Ersatzgottesdienste Für

die onntagsmesse., Beispiele der Geschichte einer ellen TODIema' ß  6
(1977) 11 ff

Klostermann, Prinzip Gemeinde, Wien 1965, 43
27 Schweizer, Gemeinde und Gemeindeordnung NT, Zürich 1959, 201 (mit bibl. eleg-

stellen
Vegl. Synodenbeschl „Gottesdienst“ 3° „Der einzelne Christ kann aber auch 1  in seinem
Glauben estehen wachsen, S immer wieder das Gedächtnis des es
und der Auferstehung Jesu mitfeiert. em braucht der e  e, um auben zZu können,
das Zeugnis des anderen und der Gemeinde. Denn ede menschliche emeinschaft ebt
nich:  vr 1UX der Idee und von den ten, sie bestimmen, sondern auch von
den konkreten Zusammenkünften, denen ü sich ‘!t;! Sache versichert und sc1e
Sffentlich darstellt.“

Bemühungen in der DDR - mandte sdton über ein Jahrzehnt in Erprobung sind, 
wirklidt „ verstümmelte" Gottesdienste, weldte „die Bedeutung der Eudtaristiefeier als 
Mitte von Gemeinde und Kirdte aus dem Bewußtsein sdtwinden lassen"217 Sind 
sie Scheinlösungen rein pragmatisdt orientierter Amtsträger, die Notsituationen 
kasdtieren, statt Wege aus Not zu sudten und damit den Gemeinden, der Kir<he 
sdtaden 7 Sind priesterlose Gottesdienste am Sonntag . von der Theologie her zu 
verantworten 7 

W. Dürig hat vor e1ruger Zeit im Hinblidc auf den oben zitierten Besdtlu8 der 
Gesamtdeutsdten Synode die liturgietheologisdte Relevanz des Sonntags untersudtt 
und betont: 
,,Die Eucharistiefeier war von den ersten Tagen der Kirche an die H~chform der gottes­
dienstlichen Zusammenkunft. Trotzdem muß man betonen, daB der Sonntag in seinem 
Wesen als Auferstehungstag, oder, wie die Väter der Frühzeit gerne sagen, als Tag, den 
der Herr gemacht hat (Ps 117, 24), nicht durch die Eucharistie konstituiert, wohl aber 
durch sie ganz besonders adäquat und sinnvoll ausgezeichnet wurde und wird. Die aus der 
Sache selber, d. h. ·aus dem Wesen des Herrentages erwachsende innere Verpßichtung, 
den Sonntag zu feiern, bleibt auch dann bestehen, wenn es in Notsituationen nicht möglich 
ist, Eucharistie zu feiern, und dadurch in dichtester Form, in der Hochform, zu bezeugen 
und zu leben, daß die Gemeinde der an den Herrn Glaubenden ihrem innersten Sinn und 
Wesen nach immerwährende Paschagemeinschaft ist''21• 

Die Bedeutung der gottesdienstlichen Versammlung betonen die Sdtriften des NT28 

wie die Zeugnisse der frühen Kirdte24• Das heißt m. E. jedodt nidtt, daß jede gottes­
dienstlidte Versammlung am Sonntag audt sdton die Hodtform, nämlidt die Eudta­
ristiefeier war bzw. sein mu825• 

Zweifellos ist das Wort Gottes ebenso wie das Sakrament nadt der Heilsökonomie 
ein bedeutendes gemeindestiftendes und -aufbauendes Element28• Der bekannte Exeget 
Eduard Sdtweizer hat vor langem sdton auf die Tatsadte hingewiesen, wie sehr im 
NT gottesdienstliche Termini das „Moment des Zusammenkommens" beinhalten, ja 
wie die Redewendung ,,zum gleichen zusammenkommen" (btt -ro au-r6) nahezu ein 
liturgischer Terminus technicus für die gottesdienstlidten Versammlungen geworden 
ist27• Um dieses gemeindestiftende Element der Versammlung unter dem Gottes-Wort, 
um seinen Wert und seine Bedeutung für die Gemeinde, geht es dodt vor allem bei 
den sonntäglidten Gemeindegottesdiensten ohne Priester. Die Versammlung der 
Gläubigen ist für das Leben der Gemeinde unerläßlich28• Auf diesen lebenswichtigen 

11 H. G. Koch, Priestermangel und Sicherung der Seelsorge: HerKorr 31 (1977) 308. 
22 W. Dürig, Sonntäglicher Gemeindegottesdienst ohne Priester: Heiliger Dienst 30 (1976) 

142. 
13 Z. B. Hehr 10, 25. 
u Hippolyt, Traditio Apostolica 41; ed. Botte 88; Didascalia II, 59, 1-2; ed. Funk 170. 
21 In einer beachtenswerten Studie hat A. Heinz Beispiele aus der Geschichte Deutschlands 

im 16.-18. Jhdt. für diesen Sachverhalt nachgewiesen: A. Heinz, Ersatzgottesdienste filr 
die Sonntagsmesse. Beispiele aus der Geschichte zu einer aktuellen Problematik: TihZ 86 
(1977) 11 ff. 

18 F. Klostermann, Prinzip Gemeinde, Wien 1965, 43 ff. 
17 E. Schweizer, Gemeinde und Gemeindeordnung im NT, Ziiridt 1959, 201 (mit bibl. Beleg­

stellen). 
28 Vgl. Synodenbeschluß „Gottesdienst" 2. 3: ,,Der einzelne Christ kann aber auch in seinem 

Glauben nur bestehen und wachsen, wenn er immer wieder das Gedächtnis des Todes 
und der Auferstehung Jesu mitfeiert. Zudem braucht der einzelne, um glauben zu können, 
das Zeugnis des anderen und der Gemeinde. Denn jede menschliche Gemeinschaft lebt 
nicht nur von der Idee und von den Absichten, die sie bestimmen, sondern audt von 
den konkreten Zusammenkünften, in denen man sich seiner Sache versichert und sie 
öffentlich darstellt/' 
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Umstand hat seinerzeit auch Kardin Döpfner In Hirtenwort nachdrücklich
gewiesen#?
War 0S -  en der „Notsituation“” Israels, babylonischen auch Das alt-
bundliche Gottesvolk konnte eiıne Opfergottesdienste Tempel mehr feiern, 8
versammelte sich un das Gotteswort H  Hi  Ören, Bitten, Danken und
ZUIM Lobpreis Gottes. Die gemeindebildende Kraft (Synagoge!) der Gottesdienste
dieser Notzeit ist eın Fak: der Geschichte Israels. Faktum ist auch, nach der
Zerstörung des emp Jahre 7C 8  w Chr. das religiöse Judentum, dem u der
Tempelkult endgültig unmöglich geworden ist, sich alle  1n durch die Beschäftigung mit
dem Wort Gottes als Glaubensgemeinde erfährt und konstituiert59. Vom kulttheolo-
gischen Standpunkt ist PSP S5ituation auch £ür cdas Judentum eiıne Notsituation.
Dieser kurze Fxkurs die atl.-jüd. Geschichte darf edoch nich:  —. dazu verleiten, sich
der Kirche heute mıiıt der konkreten Notsituation abzufinden und mit Ersatzlösungen
zufrieden n sSe1N., ber gerade dies betonen alle diesbezüglichen eisungen und
Bischofsworte: Der sonntägliche Gemeindegottesdienst ohne Priester ıst und bleiht
ein Ersatzgottesdienst für die sonntägliche Eucharistiefeier3!. Die christliche Gemeinde

O., T1  ie Notlage aber, der manche üuNnserer Gemeinden entgegen ehen, darf
unter keinen Umständen dazı ren, Q cÄ|  Q noch ein- oder zweim Monat

noch seltener ZUm Gottesdienst versammeln. Das würde Zerfall der
Gemeinden und des Glaubens hren. Gegen ein solches Sterben mUüussen wWir un mit
allen Kräften wehren. Darum müssen die Gemeinden auch den Sonntagen, ön denen
keine Eucharistiefeier mög ist, sich Gottesdienst versammeln, Zu einem Wort-
gottesdienst, den ein Diakon oder beauftragter Laie leitet und dem auch die Kommunion
ausgeteilt werden kann.  a& auch H, Aufderbeck, Stationsgottesdienst: Laien spenden
vel. Anmerkung 2)
Dazu wäre vergleichen ein Wort aAus der Mischna Avot IIL, 2° „K. HANINA TERAD-
JON (gest. 35 1, sagte: wenn 7>Wei dasitzen und Worte der Ora| sind
ihrer €, M, wohnt die chechina zwischen ihnen.“ Vegl. dazıt 18, 20
Vegl. dazu Kard. Döpfner: „50 schmerzlich ist, ird Sag müssen, laß
1 absehbarer Zeit nicht mehr mÖg Seın wIr|  d, ın jeder emeınmde der j0zese an en
onn- und Festtagen Eucharistie zu feiern. Das ist umsO mehr zu bedauern,
da ja die Feier der Eucharistie VO  j er die Mitte der rche und der Gemeinde BEeWESEN
ist. Denn von den ersten Zeiten der Kirche n versammeln sich die Christen Sonntag

Feier der Eucharistie und erfüllen S0 den Auftrag des Herrn: ‚1ut das meınem
Gedächtnis‘.” 3,
ardına)| König „Ja, wird da und dort geschehen, trotz einer vernünftigen edu-
zıerung ] der Gottesdienste Q-  r für jeden eın Priester Verfügung steht.
Dieses Problem kann sicher B-  n gelöst werden, laß An esen Tagen immer
weniger Priester immer mehr Mefßteiern halten. Nach leirchlicher Vorschrift darf e1n
TIester Sonn- und Feiertagen Stens reimal die Eucharistie feiern. wird R5

geben, in enen LTrOotz vorausschauender Aushilfsplanung in der einen oder anderen
Gottesdienstgemeinde etw:i einem Feriensonntag keine esse mehr gefeiert werden
kann. In diesem Notfall darf das eine oder andere Mal anstatt der SE Von ınem  H
Diakon oder von ınem hiefür ausgebildeten und Bischof dafür beauftragten Laien
ein Wortgottesdienst mit Kommunionspendung gehalten werden. ıe stliche emennde
versammelt sich also Tag des Herrn, hört das Wort Gottes der rift, betet

emeinsam, empfängt den Leib des Herrn und erbindet si|  Q- dadurch auch mit einer
rüheren Eucharistiefeier,“ WDzBl 115
Synodenbes  uß „Gottesdienst” Bei all den notwendigen Bemühungen um einen
sonntäglichen Gottesdienst ohne Priester muß deutlich bleiben, laß 37 e1ne Not-
ituation handelt, die le Sorge um genügend Priester aufruft,“ Für den Charakter
dieser ottesdienste Ersatz bzw. Notiösung sprechen auch alle diesbezüglichen, 111
Teil schon angeführten vorsorglichen Überlegungen, Planungen, eßreduktionen u d
mehr Vel. dazıu er Synodenbes  uß „Gottesdienst” e A, 3, WDzBl. 111 (1973) 4,
Gottesdienst 11 (1977) 117.
Ungerecht erscheint deshalb S ehaupten „E8 ist erstaunlich, WIE leichtfertig (D
mitunter auf die Feier der Eucharistie zu verzi ten bereit ist.““ Klostermann,
brauchen riester, 0. J.) 50 Unverständlich aber auch die Stellungnahme des
Regensburger Generalvikars Morgenschweiß: Sollen ohne Messe eıben Regens-
burger Bistumsblatt 46 (1977) ul 4,

Umstand hat seinerzeit auch Kardinal Döpfner in seinem Hirtenwort nachdrücklich 
hingewiesen29• 

War es nicht in der „Notsituation" Israels, im babylonisdten Exil, audt so: Das alt­
bundlidte Gottesvolk konnte keine Opfergottesdienste im Tempel mehr feiern, so 
versammelte es sich im Exil um das Gotteswort zum Hören, Bitten, Danken und 
zum Lobpreis Gottes. Die gemeindebildende Kraft (Synagoge/) der Gottesdienste in 
dieser Notzeit ist ein Faktum der Geschichte Israels. Ein Faktum ist auch, daß nadt der 
Zerstörung des Tempels im Jahre 70 n. Chr. das religiöse Judentum, dem nun der 
Tempelkult endgültig unmöglidt geworden ist, sidt allein durch die Besdtäftigung mit 
dem Wort Gottes als Glaubensgemeinde erfährt und konstituiert3°. Vom kulttheolo­
gischen Standpunkt aus ist diese Situation audt für das Judentum eine Notsituation. 
Dieser kurze Exkurs in die atl.-jüd. Gesdtidtte darf jedoch nicht dazu verleiten, sich in 
der Kirdte heute mit der konkreten Notsituation abzunnden und mit Ersatzlösungen 
zufrieden zu sein. Aber gerade dies betonen alle diesbezüglidten Weisungen und 
Bisdtofsworte: Der sonntägliche Gemeindegottesdienst ohne Priester ist und bleibt 
ein Ersatzgottesdienst für die sonntägliche Eucharistiefeier81• Die christliche Gemeinde 

29 A. a. 0., 5. 3: ,,Die Notlage aber, der manche unserer Gemeinden entgegengehen, darf 
unter keinen Umständen dazu führen, daß sie sich nur noch ein- oder zweimal im Monat 
oder gar noch seltener zum Gottesdienst versammeln. Das würde zum Zerfall der 
Gemeinden und des Glaubens führen. Gegen ein solches Sterben müssen wir uns mit 
allen Kräften wehren. Darum müssen die Gemeinden auch an den Sonntagen, an denen 
keine Eucharlstiefeier möglich ist, sich zum Gottesdienst versammeln, zu einem Wort­
gottesdienst, den ein Diakon oder beauftragter Laie leitet und in dem auch die Kommunion 
ausgeteilt werden kann/' Vgl. auch H. Aufderbeck, Stationsgottesdienst: Laien spenden .•• 
(vgl. Anmerkung 2) S. 33 f. 

so Dazu wäre zu vergleichen ein Wort aus der Mischna Avot m, 2: ,,R. HANINA b. TERAD­
JON (gest. um 135 n. Chr.) sagte: wenn zwei dasitzen und Worte der Torah sind in 
ihrer Mitte, so wohnt die Schechina zwischen ihnen." Vgl. dazu Mt. 18, 20! 

11 Vgl. dazu u. a. Kard. Döpfner: ,,So schmerzlich es ist, man wird sagen müssen, daß es 
in absehbarer Zeit nicht mehr möglich sein wird, in jeder Gemeinde der Diözese an allen 
Sonn- und Festtagen die hl. Eucharistie zu feiern. Das ist umso mehr zu bedauern, 
da ja die Feier der Eucharistie von jeher die Mitte der Kirche und der Gemeinde gewesen 
ist. Denn von den ersten Zeiten der Kirche an versammeln sich die Christen am Sonntag 
zur Feier der Eucharistie und erfüllen so den Auftrag des Herrn: ,Tut das zu meinem 
Gedächtnis'." A. a. 0. 5. 3. 
Kardinal König: ,,Ja, es wird da und dort geschehen, daß trotz einer vernünftigen Redu­
zierung der Zahl der Gottesdienste nicht für jeden ein Priester zur Verfügung steht. 
Dieses Problem kann sicher nicht dadurch gelöst werden, daß an diesen Tagen immer 
weniger Priester immer mehr Meßfeiern halten. Nach kirchlicher Vorschrift darf ein 
Priester an Sonn- und Feiertagen höchstens dreimal die Eucharistie feiern. So wird es 
Notfälle geben, in denen trotz vorausschauender Aushilfsplanung in der einen oder anderen 
Gottesdienstgemeinde etwa an einem Feriensonntag keine hl. Messe mehr gefeiert werden 
kann. In diesem Notfall darf das eine oder andere Mal anstatt der hl. Messe von einem 
Diakon oder von einem hiefür ausgebildeten und vom Bischof dafür beauftragten Laien 
ein Wortgottesdienst mit Kommunionspendung gehalten werden. Die christliche Gemeinde 
versammelt sich also am Tag des Herrn, hört das Wort Gottes aus der HI. Schrift, betet 
gemeinsam, empfängt den Leib des Herrn und verbindet sich dadurch auch mit einer 
früheren Eucharistiefeier.11 WDzBl. 115 (1977) 83. 
Synodenbeschluß „Gottesdienst'' 2. 4. 3.: Bei all den notwendigen Bemühungen um einen 
sonntäglichen Gottesdienst ohne Priester muß deutlich bleiben, daß es sich um eine Not­
situation handelt, die alle zur Sorge um genügend Priester aufruft." Für den Charakter 
dieser Gottesdienste als Ersatz bzw. Notlösung sprechen auch alle diesbezüglichen, zum 
Teil schon angeführten vorsorglichen Oberlegungen, Planungen, Meßreduktionen u. dgl. 
mehr: Vgl. dazu wieder Synodenbeschluß „Gottesdienst'' 2. 4. 3, WDzBl. 111 (1973) 84, 
Gottesdienst 11 (1977) 117. 
Ungerecht erscheint es deshalb zu behaupten: ,,Es Ist erstaunlich, wie leimtferHg ( 1) man 
mitunter auf die Feier der Eucharistie zu verzichten bereit ist." F. Klostermann, Wir 
brauchen Priester, Linz (o. J.) 50. Unverständlich ist aber auch die Stellungnahme des 
Regensburger Generalvikars F. Morgenschweiß: Sollen wir ohne Messe bleiben? Regens­
burger Bistumsblatt 46 (1977) 1 u. 4. 
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braucht die sonntägliche Versammlung. Sie ebt VO Wort, „das aUuUSs dem Munde
Gottes kommt“ und VO Brot, „das ihr der Herr reicht und das der Welt das Leben
schenk+t.“ Das ollen, wollen und dürfen alle Ersatzgottesdienste®*, wıe immer 198028  - S1e
auch bezeichnen INAdY, nicht verdecken. „Unterscheidungshilfen”®® sind notwendig und
pastoraltheologisch bedeutsam.
(Nach Drucklegung dieses Artikels erschien 1n Diakonia [1978] VO  3 Arno Schilson die
Glosse: „Ein Schritt 1n die falsche Richtung. Kritische Bemerkungen ZUr gegenwartigenPraxis sonntäglicher Kommunionfeiern.“” Es War nicht mehr möglich, die bisweilen ein-
seıtigen Auffassungen des Autors zu berücksichtigen. Dies wird gegebener eit nach-
geholt.)
32 Aufderbeck, Gemeinde 1mM Herrenmahl, 9 / referiert die bisher üblichen Bezeichnungen

wie „Sonntagsgottesdienst hne Priester”, „Priesterloser Gottesdienst“”, „Laiengottesdienst”,
„Wortgottesdienst”, „Stationsgottesdienst” (in DDR), „Kommunionfeier” (GL 370) un!
kommt zu Schluß „Keiner der Ausdrücke überzeugt.”
Dem Verfasser erscheint der Terminus „oonntäglicher Gemeindegottesdienst ohne Priester“”,
wıe ihn die gesamtdeutsche Synode eingeführt hat, als der geeignetste. Er 30+ die
Ausnahmesituation klar erkennen, dennoch betont die Bedeutung dieser Gottesdienste
als „sonntäglichen Gemeindegottesdienst” Ersatzgottesdienst für die Hochform, die
Eucharistiefeier) und, da schließlich die Gemeinden auf diese Ersatzform vorbereitet sein
müssen, wissen s1e, daß Gc1e auch 1n diesen Gottesdiensten Christus begegnen und ih: 1n
seinem Wort un 1n der eucharistischen Speise empfangen. Vgl Synodenbeschluß „Gottes-
dienst” d d.
Vgl azu Kleinheyer, Unterscheidungshilfen. Sonntagsgottesdienste hne Priester. Z ur
Differenzierung VO  - KOommunion- und Eucharistiefeier: Gottesdienst (1977) Neben
all den Für die Praxis hier aufgezeigten bedenkenswerten Hinweisen, die nicht alle
unbestritten SIN (vgl Senger, Kommunionfeier hne Priester: Gottesdienst 11 [1977]
160) und bisweilen, 1n Kirchen mit einer eigenen Sakramentskapelle, nicht immer
un!: überall praktikabel sind, bleibt I1l. als wertvollste und unerläßlichste „Unterschei-
dungshilfe“ 1ne theologisch fundierte Einführung der Gläubigen 1n das Wesen Uun!: die
Bedeutung dieser Ersatzgottesdienste. Vgl azu Synodenbeschluß „Gottesdienst“
„Dazu ist 1Nne Vorbereitung nicht Ur der betroffenen Gemeinden unerläßlich. 5ie
faßt sowohl ine Entfaltung der erwähnten theologischen Gründe wıe uch 1ne Ver-
mittlung VO: Erfahrungen.“”
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braucht die sonntägliche Versammlung. Sie lebt vom Wort, ,,das aus dem Munde 
Gottes kommt" und vom Brot, ,,das ihr der Herr reicht und das der Welt das Leben 
schenkt." Das sollen, wollen und dürfen alle Ersatzgottesdienste32, wie immer man sie 
auch bezeichnen mag, nicht verdecken. ,,Unterscheidungshilfen"33 sind notwendig und 
pastoraltheologisch bedeutsam. 

(Nach Drucklegung dieses Artikels erschien in Diakonia 9 [1978) 62 ff von Arno Schilson die 
Glosse : ,,Ein Schritt in die falsche Richtung. Kritische Bemerkungen zur gegenwärtigen 
Praxis sonntäglicher Kommunionfeiern." - Es war nicht mehr möglich, die bisweilen ein­
seitigen Auffassungen des Autors zu berücksichtigen. Dies wird zu gegebener Zeit nach­
geholt.) 

32 H. Aufderbeck, Gemeinde im Herrenmahl, 94, referiert die bisher üblichen Bezeichnungen 
wie „Sonntagsgottesdienst ohne Priester", ,,Priesterloser Gottesdienst", ,,Laiengottesdienst", 
„Wortgottesdienst", ,,Stationsgottesdienst" (in DDR), ,,Kommunionfeier" (GL 370) und 
kommt zum Schluß: ,,Keiner der Ausdrücke überzeugt." 
Dem Verfasser erscheint der Terminus „Sonntäglicher Gemeindegottesdienst ohne Priester", 
wie ihn die gesamtdeutsche Synode eingeführt hat, a ls der geeignetste. Er läßt die 
Ausnahmesituation klar erkennen, dennoch betont er die Bedeutung dieser Gottesdienste 
als „sonntäglichen Gemeindegottesdienst" (= Ersatzgottesdienst für die Hochform, die 
Eucharistiefeier) und, da schließlich die Gemeinden auf diese Ersatzform vorbereitet sein 
müssen, wissen sie, daß sie auch in diesen Gottesdiensten Christus begegnen und ihn in 
seinem Wort und in der eucharistischen Speise empfangen. Vgl. Synodenbeschluß „Gottes­
dienst" a. a. 0. 

33 Vgl. dazu B. Kleinheyer, Unterscheidungshilfen. Sonntagsgottesdienste ohne Priester. Zur 
Differenzierung von Kommunion- und Eucharistiefeier: Gottesdienst 11 (1977) 57 ff. Neben 
all den für die Praxis hier aufgezeigten bedenkenswerten Hinweisen, die zwar nicht alle 
unbestritten sind (vgl. B. Senger, Kommunionfeier ohne Priester: Gottesdienst 11 [1977) 
160) und bisweilen, so z. B. in Kirchen mit einer eigenen Sakramentskapelle, nicht immer 
und überall praktikabel sind, bleibt m. E. als wertvollste und unerläßlichste „Unterschei­
dungshilfe" eine theologisch fundierte Einführung der Gläubigen in das Wesen und die 
Bedeutung dieser Ersatzgottesdienste. Vgl. dazu Synoden beschluß „Gottesdienst'' 2. 4. 3: 
,,Dazu ist eine Vorbereitung nicht nur der betroffenen Gemeinden unerläßlich. Sie um­
faßt sowohl eine Entfaltung der erwähnten theologischen Gründe wie auch eine Ver­
mittlung von Erfahrungen." 
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